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Gesetz-Sammlung
fur die

Königlichen Preußischen Staaten.

No-. 20. —I

(No. 1098.) Diesseitige Ministerial-Erklärung uber die mit Schaumburg-Lippe ge-
trofsene Vereinbarung wegen Sicherstellung der Rechte der Schriftsteller und

D Verleger wider den Bücher-Nachdruck. Vom 24ften September 1827.
as Königlich -Preußische Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten erklärt

hierdurch, in Gemäßheit der von Seiner Majestät ihm ertheilten Ermächtigung:
nachdem von der Fürstlich-Schaumburg-Lippeschen Regierung die Zusage ge-
macht worden ist, daß von ihr vorläufig und bis dahin, daß es nach A#rtiHw 18.

der deutschen Bundesakte zu einem gemeinsamen Beschlusse zur Sicherstellung
der Rechte der Schriststeller und Verleger gegen den Bücher-Nachdruck
kommen wird, jedem Königlich-Preußischen Unterthan, Schriftsieller oder Ver-

leger, aufgeschehenes Nachsuchen, ein Privilegium wider den Nachdruck
unter denselben Bedingungen, wie dem Inländer und ohne allen Kosten-
Ansatz, ertheilt und in dem Privilegium jedesmal die Strafe des Nachdrucks
ausdrücklich besiimmt werden solle, welche außer der Konfiskation der nachge-
druckten Exemplare auch auf Bezahlung des rechemaßigen Ladenpreises von
500 bis 1000 Exemplaren gerichtet werden und was, den Handel mit solcherge-

sialt privilegirten anderswo nachgedruckten Werken betrifft, in Konsiskation
aller vorgefundenen Exemplare bestehen solle,

daß bis zu gedachtem Zeitpunkte das Verbot wider den Bücher-Nachdruck, seo
wie solches bereits im ganzen Umfange der Preußischen Monarchie zum Schutze der
inländischen Schriftsteller und Verleger nach den in den einzelnen Provinzen

geltendenGesetzen besieht, auch auf die Schriftsteller und Verleger des Fürstenthums
Schaumburg-Lippe Anwendung finden und mithin jeder durch Nachdruck oder
dessen Verbreitung begangene Frevel gegen letztere nach denselben gesetzlichen Vor-
schriften beurtheilt und geahndet werden solle, als handele es sich von beeinträchtigten
Schriftstellern und Verlegern in der Preußischen Monarchie selbst.

Gegenwärtige Ekklärung soll, nachdem sie gegen eine übereinstimmende, von
der Fürstlich= Schaumburg-Lippeschen Regierung vollzogene, Erklärung ausgewech-
selt worden seyn wird, durch öffentliche Bekanntmachung in den diesseitigen Staaten
Krast und Wirksamkeit erhalten. Berlin, den 24slen September 1827.

(L. S.)
Königl. Preußisches Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten.

v. Schönberg.
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Vorslehende Ministerial-Erklärung wird, nachdem solche gegen eine über-
einsiimmende, von der Fürstlich-Schaumburg-Lippeschen Landes-Regierung unterm
42ten September 1827. vollzogene, Erklärung ausgetauscht worden ist, unter Be-
ziehung auf die Allerhöchste Kabinetsorder vom 101en August 1827. (No. 17. der

günlibtoe Gesetz-Sammlung, Seite 123.) hierdurch zur öffentlichen Kenntniß
gebrachr.

Berlin, den 28sten Oktober 1827.

Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten.
v. Schönberg.

(No. 1099.) Diesseitige Ministerial-Erklärung über die mit Braunschweig getroffene
Pereinbarung wegen Sicherstellung der Rechte der Schriftsteller und Verleger

;# wider den Bücher-Nachdruck. Vom 4ten Okkober 1827.
D. Königlich-Preußische Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten erklärt

hierdurch, in Gemäßheit der von Seiner Majestat ihm erkheilten Ermächtigung:
nachdem von der Herzoglich-Braunschweig-Lüneburgschen Regierung die Zu-
sicherung ertheilt worden ist, daß mit Vorbehalt der in Folge des Artikels 18.
der deutschen Bundes-Akte noch zu erwartenden allgemeinen Maaßregeln zur
Sicherstellung der Rechte der Schriftsteller und Verleger gegen den Bücher-
Nachdruck, in den Herzoglichen Landen vorläufig eine ausdrückliche Bestim-
mung, wonach der Nachdruck und dessen Verbreitung mit Konfiskation und
einer Geldbuße von 10 Rthlr. zu bestrafen ist, zumSchute der Schriftsteller

und Verleger der Preußischen Monarchie in Anwendung gebracht
werden solle;

daß das Verbot wider den Bücher-Nachdruck, so wie solches bereits un ganzen
Bereiche der Preußischen Monarchie zum Schutze der in ländischen Schrifrsteller
und Verleger, nach den in den einzelnen Provinzen geltenden Gesetzen besteht, auch
auf die Schriftsteller und Verleger der Herzoglich-Braunschweigschen Lande Anwen-
dung finden, und mithin jeder burch Nachdruck oder dessen Verbreitung begangene

Frevel gegen letztere, nach denselben gesetzlichen Vorschriften beurtheilt und geahndet
werden solle, als handele es sich von beeinträchtigten Schriftsiellern und Verlegern
in den Preußtschen Staaten selbst.

Gegenwärtige Erklärung soll, nachdem sie gegen eine übereinsiummende, von
dem Herzoglich-Braunschweig-Lüneburgschen Staats-Ministerium vollzogene, Er-
klärung ausgewechselt worden seyn wird, durch öffentliche Bekanntmachung in den
diesseitigen Staaten Kraft und Wirksamkeit erhalten.

Berlin, den Aten Oktober 1827.

(I. S.)
Königl. Prcußisches Ministerium der auswärtigen Angelegenhceiten.

v. Schönberg.

Vor-
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Vorstehende Ministerial-Erklärung wird, nachdem solche gegen eine überein-
slimmende, von dem Herzoglich-Braunschweig-Lüneburgschen Skaatsministerium
unterm 15ten Oktober 1827. vollzogene, Erklärung ausgetauscht worden ist, unter
Beziehung auf die Allerhöchste Kabmetsorder vom 16ten August 1827. (No. 17.

der Peren Gesetz-Sammlung, Seite 123.) hierdurch zur öffentlichen Kenntniß
gebracht.

Berlin, den 28ften Oktober 1827.

Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten.
v. Schönberg.

(No. 1100.) Diesseitige Ministerial-Erklärung über die mit Schwarzburg-Sonders-
hausen getroffene Vereinbarung, wegen Sicherstellung der Rechte
der Schriftsteller und Verleger wider den Bücher-Nachdruck.

D Vom bten Oktober 1827.
as Königlich-Preußische Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten erklärt

hierdurch, in Gemäßhei' der von Seiner Majestat ihm ertheilten Ermächtigung:

nachdem die Schwarzburg-Sondershausensche Regierung die Zusicherung

gemacht hat, daß in dem Fürstenthum Schwarzburg-Sondershausen, mir
orbehalt der weitern Sicherstellung, welche in Folge des 18ten Artikels der

deurschen Bundesakte, die Rechte ber Schriftsteller und Verleger gegen den

Bücher-Nachdruck durch die daselbst verheißenen gleichförmigen Maaß=
regeln noch zu erwarten haben, vorläufig zu erlassende besondere Verordnung,
wodurch der Bücher-Nachdruck und dessen Verbreitung bei Strafe der Kon-
fiskation und einer Geldbuße von 100 Rchlrn., und zwar ohne Unterschied,
ob dabei inländische oder auslandische Schriftsteller und Verleger beeinträchtigt
werden, sofern nur in Beziehung auf das Ausland, die Unterthanen des

Fürstenthums Schwarzburg-Sondershausen dort gleiche Begünstigung genießen,
ausdrücklich untersagt wird, zu Gunsten der Schrifrsteller und Berleger i#
den Königlich-Preußischen Staaten in Anwendung gebracht werden soll,

daß das Verbot wider den Bü.her-Nachdruck, so wie solches bereits im ganzen
Umfange der Preutischen Monarchie zum Schutz der inländischen Schriftsteller
und Verleger, nach den in den einzelnen Provinzen geltenden Gesetzen besieht, auch
auf die Schriftsieller und Verleger der Fürstlich=Schwarzburg-Sondershausenschen
Lande Anwendung finden, und mithin jeder durch Nachdreck oder dessen Verbreitung
begangene Frevel gegen letztere, nach denselben gesetzlichen Vorschriften beurtheilt
unn eahndet werden soll, als handele es sich von beeinträchtigten Schriftstellern

und Verlegern der Preußischen Monarchie selbst.

Gegenwärtige Erklärung soll, nachdem sie gegen eine übereinstimmende, von
der Fürstlich= Schwarzburg-Sonderöhausenschen Regierung vollzogene, Erklärung

aus-
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ausgewechselt worden seyn wird, durch offentliche Bekanntmachung in den dies-
seitigen Staaten Kraft und Wirksamkeit haben.

Berlin, den bten Oktober 1827.

(I. S)
Konigl. Preußisches Ministerium der auswartigen Angelegenheiten.

v. Schönberg.

Vorstehende Ministerial-Erklärung wird, nachdem solche gegen eine überein-
stimmende, von dem Fürstlich-Schwarzburgschen Geheimen Consllium zu Sonders-
hausen unterm 22sten September 1827. vollzogene, Erklärung ausgetauscht worden
ist, unter Beziehung auf die Allerhöchste Kabinetsorder vom tbten August 1827.

Hor. 17. der diesjährigen Gesetzsammlung, Seite 123.) hierdurch zur öffentlichen
enntniß gebracht.

Berlin, den 28len Oktober 1827

Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten.
v. Schönberg.

(No. 1101.) Allerhöchste Kabinetsorder vom 14Aten Oktober 1827., die Herabsetzung des

Straf-Agio's bei unterlassener Zahlung in Kassen-Anweisungen von 2 Sgr.

A auf 1 Sgr. betreffend.
uf den Bericht des Staatsministeriums vom 29sten v. M., genehmige Ich, nach

dessen Antrage aus den dafür angezeigten Gründen, dat das Straf-Agio, welches
bei unterlassener Zahlung in Kassen-Anweisungen, gemäß §. VII. Meiner Order vom
24 sten Dezember 1824., mit 2 Sgr. für den Thaler gezahlt werden muß, auf 1 Sgr.
für den Thaler herabgesetzt werde. Ich überlasse dem Staarsministerium, diese
Ermäßigung gehörig bekannt zu machen, und die betreffenden Behörden zur Besol-
gung der ergangenen Vorschrift anzuweisen.

Berlin, den 141en Oktober 1827.

Friedrich Wilheim.
An das Staatsministerium.
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